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1. Hintergrund



Hintergrund (1)

 SYSTEMWECHSEL

Gleitende Marktpramie ist bis Ende 2026 europarechtlich genehmigt, danach
Fordersystem mit Riickzahlungsinstrument (,,Claw-Back”) erforderlich (fiir Einnahmen, die
Uber den Forderbedarf hinausgehen)

So grds. vorgesehen in neuer Verordnung Uber den Elektrizitatsbinnenmarkt (EBM-VO) als
auch in den Klima-, Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien (KUEBLL) der Kommission

 EBM-VO
Art. 19d Abs. 1 EBM-VO:

,Direkte Preisstlitzungssysteme fiir Investitionen in neue Anlagen zur Stromerzeugung aus
den in Absatz 4 genannten Quellen haben die Form zweiseitiger Differenzvertréige oder
gleichwertiger Systeme mit denselben Auswirkungen. [...]“ (ab 17.07.2027)
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Hintergrund (2)

* ENERGIEQUELLEN
Wind, Solar, Geothermie, Wasserkraft (ohne Speicher), Kernenergie

Offshore-Wind bei Verbindung mit Offshore-Hybridprojekten, die wiederum an zwei oder
mehr Gebotszonen angebunden sind bei Vertragsschluss am oder nach dem 17.07.2029

* NUR DIREKTE PREISSTUTZUNG
Nicht z.B. Steuerbeglinstigungen

e KEIN ZWINGENDER VERTRAGSSCHLUSS
Dem Wortlaut nach auch ,gleichwertige Systeme mit denselben Auswirkungen® denkbar

Aber: unbestimmte Terminologie, Anforderungen an Darlegung im Rahmen des
Beihilfegenehmigungsverfahrens entsprechend hoch (erhohte Risiken bis Vorliegen der
beihilferechtlichen Genehmigung)

REUTHER =RIECHE



Hintergrund (3)

 AUSSCHREIBUNGEN
Ausschreibungen werden beibehalten, aber mit anderem Gegenstand als bisher
(beispielsweise Leistung/Kapazitat, erzeugte Strommenge ohne Negativstunden 0.3.)

e UNTERSCHIEDLICHE ANSATZE
Markt- und systemdienliche Férderung in neue Uberlegungen einzubeziehen
(evolutionar vs. revolutionar)

CfD mit Claw-Back

langfristige PPA

verpflichtende Direktvermarktung
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2. Contract for Difference



Contract for Difference

* FLOOR/CAP
Investitionsschutzkomponente = Preisuntergrenze (Floor)
Referenzmarktpreis = Preisobergrenze (Cap)

e ZWEISEITIGER AUSGLEICH
Daher auch: zweiseitiger Differenzvertrag (Absicherung schwankender Preise flur Verkaufer
und Kaufer; langerfristige Festlegung CfD-Preis und Verkauf an Strombdrse)

» Preis < Floor:

Anlagenbetreiber erhalt die Differenz bis zum Floor

» Preis zwischen Floor und Cap:

Kein Ausgleich, keine Abschopfung (nur bei Marktwertkorridor, sonst Floor = Cap)
» Preis > Cap:

Differenz zwischen Preis und Cap wird abgeschopft
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3. Optionen ab 2027
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Optionen ab 2027 (1)

 OPTION 1
Erganzung des aktuellen Systems um einen Refinanzierungsbeitrag als
Rickzahlungsinstrument (zweiseitiger Differenzvertrag (CfD) mit Marktwertkorridor)

Uberarbeitete Marktpramie mit Mechanismus zur Abschdpfung von Mehrerldsen
(geringster Eingriff im Vergleich zum bestehenden System)

* OPTION 2
Produktionsabhangiger zweiseitiger Differenzvertrag (CfD) ohne Marktwertkorridor;
Zahlungen orientieren sich an der tatsachlich erzeugten Strommenge der Anlage

Ahnelt dem bisherigen EEG-System (gleitende Marktpramie); einfach umsetzbar, da
Mengenbasis bekannt ist (aber wenig Anreize flir marktgerechte Fahrweise)

Planungssicherheit flir Betreiber; geringeres Risiko fur Investoren

REUTHER =RIECHE



Optionen ab 2027 (2)

* OPTION 3
Produktionsunabhangiger zweiseitiger Differenzvertrag (CfD); Zahlungen basierend auf
fiktiven Referenzanlagen (nicht auf realer Einspeisung)

Starker marktorientiert (Anreiz fir marktgerechtere Fahrweise), aber komplexer in der
Berechnung

Hohere Unsicherheit fur Betreiber, da reale Produktion nicht maligeblich ist
* OPTION 4
EinfUhrung von Kapazitatszahlungen in Verbindung mit einem produktionsunabhangigen

Refinanzierungsbeitrag

Unionsrechtskonforme Ausgestaltung anspruchsvoll und komplex
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Optionen ab 2027 (3)

* CONTRACTS FOR DIFFERENCE: ANFORDERUNGEN NACH EBM-VO
Art. 19d Abs. 2 EBM-VO (Auswahl)

 VERGUTUNG

Geschutzte Mindestverglitung und Obergrenze fir Gberhohte Verglitungen sind auf Kosten
der Neuinvestition und die Markteinnahme abgestimmt, um langfristige wirtschaftliche
Tragfahigkeit der EE-Anlage zu gewahrleisten (ibermalSiger Ausgleich ist zu vermeiden)

 BETRIEB
Anreize fir einen effizienten Betrieb und eine effiziente Teilnahme an den
Elektrizitatsmarkten, insbesondere um die Marktbedingungen widerzuspiegeln

 BEENDIGUNG
Vertragsstrafen, die bei einseitiger vorzeitiger Vertragsbeendigung anwendbar sind
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Optionen ab 2027 (3)

* ABER:

Detaillierte Ausgestaltung noch vollig offen

Contracts for Difference beinhalten zahlreiche Stellschrauben (Optionen 1-4 nicht
abschliel’end, lediglich in Prifung)

“Phasenmodell”: weicher Ubergang zunichst mit evolutiondrem Ansatz (Option 1/2),
anschlieBend (z.B. 1-3 Jahre nach Umstellung) dann Ubergang zu revolutiondrem Ansatz
(Option 3/4)

[vgl. auch Vorschlage aus den Abteilungen des Wirtschaftsministeriums im Marz 2025]
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Option 1

Jahrliche Ermittlung der Zahlung

Drei beispielhafte Jahre mit unterschiedlichen Preisniveaus

€/MWh Zahlung des
A Betreibers an
den Staat
{:ap T § -----
[ ] I Marktwertkorridor J Technologiespezifischer Jahresmarktwert
Floor bssssmmpassssnnsnnn T T m,
> J Zahlung vom Staat
f ™ \ technologiespezifischer (Auszahlung auf Basis tatsichlicher Produktion)
Zahlung des Jahresmarktwert ﬂ Zahlung an den Staat
Staates an den (Filligkeit auf Basis tatsichlicher Produktion)
Betreiber

Jahre
Niedrigpreis- Mittleres Hochpreis-
jahr Jahr jahr

Quelle: Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie (,,Strommarktdesign der Zukunft*)
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Option 2

Jahrliche Ermittlung der Zahlung

Drei beispielhafte Jahre mit unterschiedlichen Preisniveaus

€/MWh Eahll{ng des
A Betreibers an
den Staat
IIIII ta: RERREERRRRRR S RRERRRERRRE] EEEEm REfErEnIprEiS
| |:| Technologiespezifischer Jahresmarktwert
1
vd i ‘-\ technologiespezifischer [] Zzahlung vom Staat
Zahlung des lahresmarktwert {Auszahlung auf Basis tatsachlicher Produktion)
Staates an den m Zahlung an den Staat
Betreiber (Falligkeit auf Basis tatsdchlicher Produktion)
Jahre

Niedrigpreis- Mittleres Hochpreis-
jahr Jahr jahr

Quelle: Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie (,,Strommarktdesign der Zukunft*)
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Option 3

Jahrliche Ermittlung der Zahlung

Drei beispielhafte Jahre mit unterschiedlichen Preisniveaus

€/MWh Zahlung des
'Y Betreibers an
'ﬁ den Staat
\
\
i .
------- pussscssseansepsensensnens@ienase Referenzpreis
>
vy s
Zahlung des ‘-\ technologiespezifischer
Staates an den Jahresmarktwert
Betreiber
Jahre

Miedrigpreis- Mittleres Hochpreis-
jahr Jahr jahr

Technologiespezifischer Jahresmarktwert

Zahlung vom Staat
(wvom Betreiber nicht beeinflussbar)

Zahlung an den Staat
(wvom Betreiber nicht beeinflussbar)

Quelle: Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie (,,Strommarktdesign der Zukunft*)
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Option 4

Jahrliche Ermittlung der Zahlung

Die Jahresnettozahlung ist die Differenz aus Kapazitatszahlung und Jahreserlos der Referenz

€/MW/Jahr Jahres-
A Nettozahlung

\-: 4_../ des Betreibers

an den Staat

— - Kapazitatszahlung

/_..,--l" Jahreserldse einer
Jahres- Al . Referenzanlage
Mettozahlung (nicht vom Betreiber

des Staates an beeinflussbar)
den Betreiber

Jahre
Miedrigpreis- Mittleres  Hochpreis-

jahr Jahr jahr

Quelle: Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie (,,Strommarktdesign der Zukunft®)
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4. Herausforderungen



Herausforderungen

« UBERMARIGE KOMPLEXITAT VERMEIDEN
Vielfalt der Akteure nicht gefahrden (Burgerenergie bis GroRinvestoren)

Erfahrung mit Optionen 1/2 grds. vorhanden, nicht hingegen mit Optionen 3/4

* PLANBARKEIT
Vollstandige Entkoppelung von Stromerzeugung und Férderung bei Optionen 3/4

e BANKABILITY
Risiken mussen verstandlich und kalkulierbar sein

 HYBRIDMODELLE

Hybridmodelle (CfD mit PPA) gewinnen wohl an Bedeutung, aber steigende Komplexitat
(keine freiwilligen PPA-Muster, Art. 19b EBM-VO, Priifung durch ACER bis 17.10.2024
erfolgt)
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5. Nutzungsvertrage



Nutzungsvertrage

Zwingend zu prifen: bestehende Verglutungsmechanismen

Sicherstellen, dass z.B. potenzielle Erlosbeteiligungen der Grundstlickseigentimer das
neue Forderregime (u.a. hins. Abschopfungsmechanismen) bertcksichtigen

Je nach Zeitpunkt des Vertragsschlusses ggf. Nachtrage erforderlich
Vgl. frihere Anpassungen im Kontext von Abschépfungen nach StromPBG
Wenn keine Regelung vergleichbar § 19 StromPBG (Auslegung und Anpassung bestehender

Vertrage), dann moglicherweise Anpassung Gber § 313 BGB (Storung der
Geschaftsgrundlage)
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6. Zeitachse und
Handlungsempfehlungen



Zeitachse und Handlungsempfehlungen (1)

« EINFUHRUNGSZEITPLAN EEG-MODELLE

31.12.2026 (Auslaufen der beihilferechtlichen Genehmigung)
17.07.2027 (Stichtag zur Anwendung auf neue Vertrage)

17.07.2029 (Stichtag Offshore-Wind, unter besonderen Bedingungen)

e BEIHILFERECHTLICHE GENEHMIGUNG
Nach § 101 EEG teilweise ausstehend (u.a. Solarpaket |); erwartet, nachdem Details zur
Umsetzung der aktuellen Anforderungen bekannt; auch fiir EEG-Novelle wieder relevant
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Zeitachse und Handlungsempfehlungen (2)

 VORBEREITUNG DER PROJEKTENTWICKLER

Anpassung Portfolio-Steuerung fir CfD-Uberginge und hybride Modelle; PPA-Vertrige
vorbereiten, Vermarktungspartner einbinden (Art. 19a EBM-VO forciert die Nutzung von
PPA, auch gestlitzt z.B. durch staatliche Garantien)

Neues Ausschreibungsdesign (BNetzA) evaluieren, Ausschreibungsstrategien vorbereiten;
spezifische Anforderungen (Nachhaltigkeit & Resilienz) gem. NZIA (Net-Zero Industry Act)

Vorqualifikationskriterien (VK) und (nicht preisbezogene) Zuschlagskriterien (ZK)

VK: verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln, Cyber- und Datensicherheit,
Fahigkeit zur rechtzeitigen und vollstandigen Projektumsetzung

ZK: okologische Nachhaltigkeit, Innovationsbeitrage, Integration des Energiesystems
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Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit!



	Folie 1: Welche EEG-Modelle sind nach 2026 überhaupt noch möglich?    Zukunftsperspektiven und Optionen für Erneuerbare Energien aus rechtlicher Sicht  
	Folie 2
	Folie 3: Inhalt
	Folie 4: 1. Hintergrund
	Folie 5: Hintergrund (1)
	Folie 6: Hintergrund (2)
	Folie 7: Hintergrund (3)
	Folie 8: 2. Contract for Difference
	Folie 9: Contract for Difference
	Folie 10: 3. Optionen ab 2027
	Folie 11: Optionen ab 2027 (1)
	Folie 12: Optionen ab 2027 (2)
	Folie 13: Optionen ab 2027 (3)
	Folie 14: Optionen ab 2027 (3)
	Folie 15: Option 1
	Folie 16: Option 2
	Folie 17: Option 3
	Folie 18: Option 4
	Folie 19: 4. Herausforderungen
	Folie 20: Herausforderungen
	Folie 21: 5. Nutzungsverträge
	Folie 22: Nutzungsverträge
	Folie 23: 6. Zeitachse und Handlungsempfehlungen
	Folie 24: Zeitachse und Handlungsempfehlungen (1)
	Folie 25: Zeitachse und Handlungsempfehlungen (2)
	Folie 26: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

